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Kundmachung
vom 13. Juli 1!l14,

betreffend Bekämpfung der Wntkrankheit.

Auf Grund dcr 88 2, 41 und 42 des Allgemeinen
Ticrscuchcngcsctzcsvon, 6. August 1!»" !), R .-G . B̂l . 177,
wird d!c Bcstimmnng, Pnuki 3, dcr Kundmachung dcs
Wiener Nkagistratcs vom 15. Juni 1316 , Z . iX—278,
aufgehoben und folgendes verordnet:

An allgemein zugänglichen Orten müssen
alle Hunde mit einem beitzsicheren Maulkorbe
versehen sein und gleichzeitig an der Leine
geführt werden.

Die Übertretung dieser Anordnung wird noch den
Strafbestimmungen des Allgemeinen Ticrscnchcngcsetzes
geahndet.

Hunde , die gegen diese Vorschrift vom
Wasenmeister betreten werden , sind einznfange»
und zu töten.

Es wird aufmerksam gemacht, das; nach81,P »nkt17,
dcs Gesetzes vom 14. April 1313 , N.-G .-Bl . Nr . 67,
jeder Fall von Wntkranklieit bei Menschen sowie jede
Listvcrictznng durch wntkrankc oder wntverdächtige Tiere
bei dem zuständigen magistratischen Bczirksamtc unvcr-
zngiich angczcigt werden muß.

Jenen Personen , die von Tieren gebissen worden
sind, wird dringend empfohlen, sich sofort bei dem nächst-
gclegencn k. k. Vezirks-Polizci -Kommissariate zu melden,
damit die zur Verhütung dcs Ausbruches der Wntkrankheit
notwcndigcSchutzimpstmgrechtzeitigeingelcitctwerdeiikami.

Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft.
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